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Pflegschaftssache E u c h t a

£/' in D a n a i 6 •

1
Die Bestallung eines anderen Pflegers' ist nicht erfordere

V

lieh, weil die’ Witwe Elar.a Kuchta nach. Terbilssung ihrer Stra­

fe aus dem Gefängnis in Danzig (Schießstange) am 1.7.1944 

entlassen v?orden ist und Sich wieder in Karthaus, Seestr.17

bei ihren Kindern befindet.

Sie ist als Witwe gesetzliche Vertreterin ihrer minder­

jährigen Kinder. Ps kann die Zahlung des Waisengeldes zu 

ihren Händen erfolgen- Der Reichshahhbedienstete Johann Kisch-

ke war hur während der Abwesenheit der Witwe -Klara Kuchta
• ( • ;

Pfleger für die Halbwaisen Kuchta. Die Pflegschaft' ist auf-


